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Wer kennt es nicht: Nach langen Verhand-
lungen ist das Geschäft unter Dach und 
Fach. Die Konditionen sind bis ins kleinste 
Detail festgelegt; eigentlich kann nichts 
mehr schiefgehen. Freude herrscht über 
den neu gewonnen Kunden oder die  
zukünftige, vielversprechende Zusam-
menarbeit. Jetzt nur noch schnell eine 
Gerichtsstands- oder Schiedsklausel ein-
fügen und fertig ist das Vertragswerk.

Gerichtliche Zuständigkeit 

In der Schweiz werden täglich tausende 
Verträge abgeschlossen. Die meisten da-
von werden problemlos erfüllt. Die ab 
und an auftauchenden, kleinen Unge-
reimtheiten können durch die Parteien 
einvernehmlich aus der Welt geschafft 
werden. Einzelne Verträge oder Vertrags-
verletzungen führen jedoch zu handfes-
ten Streitigkeiten und die geprellte Partei 
überlegt sich rechtliche Schritte gegen 
den Vertragspartner. Erst jetzt kommt sie 
zum Vorschein, die Gerichtsstands- oder 
Schiedsklausel, auf die sich die Parteien 
am Ende eines langen Verhandlungs-
prozesses noch in aller Eile geeinigt ha-
ben. Unklare oder sogar widersprüchli-
che Gerichtsstands- oder Schiedsklauseln 

führen in vielen Fällen zu einem Streit um 
die gerichtliche Zuständigkeit. Insbeson-
dere wenn sich die beklagte Partei einer 

gerichtlichen Auseinandersetzung mög-
lichst lange entziehen möchte, kann al-
leine der Streit um die Zuständigkeit 
Jahre dauern. In der eigentlichen Sache 
ist bis dahin noch gar nichts entschieden. 
Es lohnt sich daher, der Gerichtsstands- 
oder Schiedsklausel bei Abschluss des 
Vertrags die gebührende Aufmerksam-
keit zu schenken und bei Unsicherheiten 
auf Fachwissen zurückzugreifen. 

Zunächst haben sich die Vertragsparteien 
darüber zu verständigen, ob potenzielle 
Streitigkeiten vor einem Schiedsgericht 
oder vor einem staatlichen Gericht aus-
getragen werden sollen. Ein Schieds-
gericht ist ein privater, von den Streitpar-
teien selbst gewählter Spruchkörper. Da- 
raus ergeben sich die Vorteile gegenüber 
der staatlichen Gerichtsbarkeit: Schieds-
gerichte tagen fernab jeder Öffentlich-
keit, die Parteien können das eigentliche 
Schiedsverfahren ihren Bedürfnissen an-
passen und durch die Wahl des Schieds-
gerichts Personen mit spezifischen Fach-
kenntnissen einsetzen. Da ein Schieds - 
spruch nur sehr eingeschränkt angefoch-
ten werden kann, lassen sich die meisten 
Streitigkeiten innerhalb eines vernünfti-
gen Zeitraumes definitiv beilegen. Zudem 

kurz & bündig

 › Schiedsgerichte tagen fernab je
der Öffentlichkeit, die Parteien 
können das eigentliche Schieds
verfahren ihren individuellen Be
dürfnissen anpassen und durch 
die Wahl des Schiedsgerichts Per
 sonen auch mit spezifischen Fach
kenntnissen einsetzen.

 › Da ein Schiedsspruch nur sehr 
eingeschränkt angefochten wer
den kann, lassen sich die meisten 
Streitigkeiten auch innerhalb ei
nes vernünftigen Zeitraumes de
finitiv beilegen.

 › Die Parteien haben für das ganze 
Schiedsverfahren vollumfänglich 
selbst aufzukommen. Neben dem 
Honorar der Parteivertreter ha
ben sie auch die Auslagen des 
Schiedsgerichts sowie sämtliche 
Kosten für eine mündliche Ver
handlung zu übernehmen.

!

 › Hubert Rüedi, Dr. Irma Ambauen

Vertragsrecht

Gerichtsstands- und  
Schiedsklauseln in Verträgen 
Unklare oder gar widersprüchliche Gerichtsstands oder Schiedsklauseln führen in vielen 

Fällen zu einem Streit um die gerichtliche Zuständigkeit. Es lohnt sich daher, der Gerichts

stands oder Schiedsklausel bei Vertragsabschluss gebührende Aufmerksamkeit zu schen

ken. Ein Überblick.



Recht

KMU-Magazin Nr. 6, Juni 2016 

67

ist durch das New Yorker Übereinkom-
men über die Anerkennung sowie Voll-
streckung ausländischer Schiedssprüche 
(NYÜ), dem über 150 Staaten angehö-
ren, auch die Vollstreckung des Schieds-
spruchs im Ausland vereinfacht möglich. 
Die Schiedsgerichtsbarkeit hat jedoch 
nicht nur Vorteile. Im Gegensatz zu einem 
staatlichen Gericht kommt dem Schieds-
gericht keine Staatsgewalt zu. Weigert 
sich ein Zeuge, vor einem Schiedsgericht 
auszusagen, kommt man nicht um die 
Hilfe staatlicher Gerichte herum. Auch 
die eingeschränkten Anfechtungsmög-
lichkeiten wirken sich nicht nur positiv 
aus. Einzige Beschwerdeinstanz ist in der 
Regel das Bundesgericht, das die Rechts-
anwendung durch das Schiedsgericht nur 
in sehr engen Grenzen prüft. Das bedeu-
tet, dass die Parteien gut beraten sind, die 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
sorgfältig auszuwählen. 

Schliesslich sind auch die Kosten für ein 
Schiedsverfahren nicht zu unterschätzen. 
Die Parteien haben für das ganze Schieds-
verfahren vollumfänglich selbst aufzu-
kommen. Neben dem der Parteivertreter  
haben sie auch das Honorar und die Aus-
lagen des Schiedsgerichts sowie sämtli-
che Kosten für eine mündliche Verhand-
lung – von der Raummiete bis hin zum 
Honorar des Gerichtsschreibers – zu 
übernehmen. Dieser Nachteil wird jedoch 
regelmässig dadurch wettgemacht, dass 
ein Schiedsspruch nur sehr eingeschränkt 
angefochten werden kann und der nor-
male Instanzenzug über zwei oder drei 
Gerichtsinstanzen entfällt. 

Die Schiedsklausel

Entscheiden sich die Parteien des Ver-
trags für die Schiedsgerichtsbarkeit, ver-
zichten sie auf die staatliche Gerichtsbar-

keit. Die Schiedsvereinbarung ist deshalb 
nur schriftlich gültig. Dabei genügt es, 
wenn die Vereinbarung durch Text darge-
stellt werden kann, was den Abschluss 
durch elektronische Kommunikations-
mittel wie E-Mail ermöglicht. Um im Streit-
fall Unklarheiten so weit als möglich zu 
vermeiden, sollte eine Schiedsklausel 
mindestens folgende Punkte aufweisen:

 › Den Willen der Parteien, Streitigkeiten 
einem Schiedsgericht vorzulegen: Hier 
geht es um den eigentlichen Schieds-
vertrag, das heisst den Verzicht auf die 
staatliche Gerichtsbarkeit. 
 › Den Sitz des Schiedsgerichts (zum Bei-
spiel Zürich): Mit der Festlegung des 
Sitzes geben die Parteien einem mögli-
chen Schiedsverfahren eine rechtliche 
Heimat. Wird ein Sitz ausserhalb der 
Schweiz gewählt, ist daher immer das 
Schiedsrecht des entsprechenden Staa-

T
C

Mwell-being
MedTech

Corporate Happin

Achtsamkeit . NLP . Naturkost . Komplementärmedizin

Gesundheitsprämie

Künstliche Intelligenz

Gesundheitsmanagement . 

Schrittzähler-App
Lifebalance
Sciences

T
ra

ck
in

g
-A

p
p

 

Bio-Technologie 

Bio Tech

Personal Trainer 

Functional Food

Tracker-App

S
p

e
zi

al
kl

in
ik

 

F
u

n
ct

io
n

al
Fo

o
d

T
C

Mwell-being

Corporate Happin
Gesundheitsprämie

Künstliche Intelligenz

well-being
Künstliche Intelligenz

well-being
Gesundheitsmanagement

T
C

M

Gesundheitsmanagement

T
C

Mwell-being
Gesundheitsmanagement

well-being

Schrittzähler-App
Lifebalance
Sciences

T
ra

ck
in

g
-A

p
p

 Gesundheitsmanagement

T
ra

ck
in

g
-A

p
p

 Gesundheitsmanagement

Bio-Technologie 

Bio Tech

Personal Trainer 

Functional Food
Gesundheitsmanagement

Functional Food
Gesundheitsmanagement

Tracker-App

S
p

e
zi

al
kl

in
ik

 

F
u

n
ct

io
n

al
Fo

o
d

The Next
Wave
www.networkingtag.ch

Networking-Tag 2016 
Freitag, 9. September 2016, 13.00 Uhr
Olma Messen St.Gallen

Informationen und Anmeldung
www.networkingtag.ch

Offi cial Partner

Medien Partner

Themen Partner

Presenting Partner

Referierende

Philipp Tingler
Schriftsteller, Essayist 
und Philosoph

Doris Straus
CEO, medizinische 
Direktorin Privatklinik 
OBERWAID AG

Roland Waibel
Institutsleiter IFU-FHS,
Buchautor

Reinhard K. Sprenger
Unternehmensberater, 
Nr.1-Bestsellerautor

Claude Longchamp
Politikwissenschafter, 
 Institutsleiter gfs.bern ag

Karin Vey
Innovations- und 
Trendexpertin

Patrik Gisel
Vorsitzender der 
Geschäftsleitung 
Raiffeisen Schweiz

Oliver Haas
Begründer Corporate 
 Happiness®

FHO
 Fachhochschule O

stschw
eiz

Anzeige



Recht

KMU-Magazin Nr. 6, Juni 2016 

68

tes zu konsultieren, um herauszufin-
den, wie zum Beispiel die Anfechtungs-
möglichkeiten sind. Auf alle Fälle sollte 
sich der Sitz des Schiedsgerichts in ei-
nem Vertragsstaat des NYÜ be finden, 
damit der Schiedsspruch auch voll-
streckt werden kann. 
 › Die Anzahl Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter (in der Regel eine oder 
drei Personen): Ein Dreiergremium ist 
teurer, führt aber unter Umständen zu 
einem «besseren» Schiedsentscheid, da 
mehrere Personen mitwirken. 
 › Die Sprache, in der das Verfahren ge-
führt werden soll: Dies gilt insbeson-
dere für Verträge, die über die Sprach-
grenzen hinausgehen. 
 › Die anwendbaren Schiedsregeln: Welt-
weit bieten zahlreiche Schiedsinstitu-
tionen ihre Dienste zur Administration 
von Schiedsverfahren an, zum Beispiel 
der International Court of Commerce 
(ICC) in Paris oder der London Court of 
International Arbitration (LCIA). 
 › In der Schweiz ist es die Swiss Cham-
bers’ Arbitration Institution, die von 
den Handelskammern Basel, Bern, 
Genf, Lausanne, Lugano, Neuenburg 
und Zürich gegründet wurde. Die Ins-
titutionen bieten den Schiedsparteien 
neben administrativer Hilfe auch ein 
verfahrensrechtliches Regelwerk (so-
genannte Rules) zur Durchführung des 
Schiedsverfahrens. Obwohl die Par-
teien grundsätzlich frei in der Ausge-
staltung des Schiedsverfahrens sind, 
helfen diese Regelwerke, das Verfah- 
ren zu konkretisieren. Zudem legen  
die Institutionen für die Honorare des 
Schiedsgerichts eine Bandbreite fest, 
die streitwertabhängig ist. Somit wer-
den die Kosten für die Parteien vorher-
sehbar. 

Die Gerichtsstandsklausel 

Um Klarheit zu schaffen, empfiehlt es sich 
grundsätzlich, die Musterschiedsklausel 
der jeweiligen Institution zu überneh-
men. Diese sind im Internet frei zugäng-
lich. Sie enthalten sämtliche erforderli-
chen Angaben und können zusätzlich 
durch weitere, individuelle Vereinbarun-

gen ergänzt werden. Wenn die Parteien 
die staatliche Gerichtsbarkeit der Schieds-
gerichtsbarkeit vorziehen, lohnt sich der 
Abschluss einer Gerichtsstandsvereinba-
rung, die den gleichen Formvorschriften 
wie die Schiedsvereinbarung unterliegt. 
Inhaltlich sollte aus einer Gerichtsstands-
klausel Folgendes hervorgehen:

 › Der Wille der Parteien, Streitigkeiten 
ausschliesslich dem gewählten Gerichts-
stand zu unterstellen: Auch hier geht es 
um den Kern der Gerichtsstandsverein-
barung, namentlich um den Verzicht auf 
den verfassungsrechtlich garantierten 
Wohnsitzgerichtsstand. 
 › Die Wahl des Gerichtsstands: Bei der 
Wahl eines Gerichtsstands im Ausland 
ist vorher das Rechtssystem des Landes 
zu prüfen, damit es nicht zu unange-
nehmen Überraschungen kommt, zum 
Beispiel betreffend die Verfahrens-
dauer oder die Vollstreckbarkeit des 
Gerichtsentscheids. 

Nicht notwendig sind dagegen Regelun-
gen zum Verfahren oder zur Sprache. 
Diese ergeben sich aus dem Prozessrecht 
am Ort des Gerichtsstandes. 

Ausnahmen

Das soeben Aufgeführte kann nicht auf 
Verträge mit Konsumentinnen und Kon-
sumenten übertragen werden. Zum einen 
sind Streitigkeiten von Konsumenten in 
vielen Ländern der Schiedsgerichtsbar-
keit entzogen; in der Schweiz ist die Frage 
umstritten. Zum anderen gelten für Kon-
sumenten zwingende Gerichtsstände, 
von denen nicht mittels Gerichtsstands-
vereinbarung abgewichen werden kann. 
Das Gleiche gilt auch für die Arbeits- so-
wie für die Mietverträge. In diesen Fällen 
ist immer für den konkreten Einzelfall zu 
prüfen, ob und inwiefern die Gerichts-
stands- beziehungsweise die Schiedsver-
einbarungen gültig abgeschlossen wer-
den können. «
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